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Amt der Wiener Landesregierung 

f'lD - 2106 - 1 und 2/83 

�ntwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das I<1utterschutzge­
setz 1979 geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium 

des Nationalrates 

Wien, 1984 01 16 

Das Amt der \,,'iener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilagen 

Für den Land tsdirektor: 

Dr. l? 'schl 
Obersen tsrat 
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Amt der Wiener Landesregierung 

HD - 2106 - 1 und 2/83 

Ent\\rurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das l'lutterschutzge­
setz 1979 geändert wird; 
Stell ungnahme 

zu Zl. 31.251/50-V/2/1983 

kJJ das 

Bundesministerium für 

soziale Verwaltung 

'��ien, 1984 01 16 

Auf das Schreiben vom 24. November 1983 beehrt sicb das Amt der 

wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten Gesetzent­

wurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu Art. I Z 2 (§ 7 Abs. 4 erster Satz): 

Den Erläuterungen ist zu entnehmen, daß sicb die Worti'olge tlim 

Anschluß an eine Nachtruhe" nur auf die Ruhezeit von 24 Stun­

den, die in der der Feiertagsarbeit folgenden Woche zu gewähren 

ist, bezieben soll. Um dies auch im Gesetzestext eindeutig klar­

zustellen, wird vorgeschlagen, § 7 Abs. 4 erster Satz wie folgt 

zu formulieren: 

"(4) Der Dienstne�erin ist in der der Sonntagsarbeit folgenden 

Kalenderwoche eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 36 

Stunden (Wocbenruhe), in der der Feiertagsarbeit folgenden woche 

im Anschluß an eine Nachtruhe eine ununterbrocbene Ruhezeit von 

mindestens 24 Stunden zu gewähren. I1 

AD 1105 A - 410 - 8210 - 1323418 - 20 

9/SN-37/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

! 

In: übrigen gilbt der vorliegende Gesetzentwurf keinen Anlaß zu 

Bemerkungen der Anregungen. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidi des Nationalrates übermittelt. 

Für den L 
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